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Text 

D. Akteneinsicht. 

§ 90. (1) Die Abgabenbehörde hat den Parteien die Einsicht und Abschriftnahme der Akten oder 
Aktenteile zu gestatten, deren Kenntnis zur Geltendmachung oder Verteidigung ihrer abgabenrechtlichen 
Interessen oder zur Erfüllung abgabenrechtlicher Pflichten erforderlich ist. Blinden oder hochgradig 
sehbehinderten Parteien, die nicht durch Vertreter (§§ 80 ff) vertreten sind, ist auf Verlangen der Inhalt 
von Akten und Aktenteilen durch Verlesung oder nach Maßgabe der vorhandenen technischen 
Möglichkeiten in sonst geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen. 

(2) Von der Akteneinsicht ausgenommen sind Beratungsprotokolle, Amtsvorträge, 
Erledigungsentwürfe und sonstige Schriftstücke (Mitteilungen anderer Behörden Meldungen, Berichte 
und dergleichen), deren Einsichtnahme eine Schädigung berechtigter Interessen dritter Personen 
herbeiführen würde. 

(3) Gegen die Verweigerung der Akteneinsicht ist ein abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässig. 

Anmerkung 

Zu dieser Bestimmung gibt es im USP folgenden Artikel: Rechte des Unternehmers 

Zuletzt aktualisiert am 

https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/steuern_und_finanzen/selbststaendigkeit_steuern/rechte_unternehmer/40949.html
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